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0. Präambel 

0.1 Alle Regelungen dieser Satzung beziehen sich gleichermaßen 
auf alle Geschlechter, soweit im Zusammenhang mit Funktio-
nen und Ämter nur die männliche Bezeichnung verwendet 
wird, dient dies ausschließlich der Lesbarkeit und Verständ-
lichkeit der jeweiligen Regelungen. 

1. Name und Sitz des Vereins 

1.1 Nach der Eintragung in das Vereinsregister führt der Verein 
den Namen „Schachfreunde Illingen e.V.“.  

1.2 Der Sitz des Vereins ist 75428 Illingen.  
1.3 Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.  
1.4 Der Verein ist Mitglied des Badischen Schachverbandes und 

des Württembergischen Landessportbundes. Der Verein und 
seine Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich die Sat-
zungsbestimmungen und Ordnungen des württembergischen 
Landessportbundes und dessen Mitgliedsverbänden, deren 
Sportarten im Verein betrieben werden. 

2. Zweck des Vereins 
2.1 Der Zweck des Vereins ist die Pflege und Verbreitung des 

Schachspiels als sportliche Disziplin. Der Satzungszweck wird 
verwirklicht insbesondere durch die Förderung sportlicher 
Übungen und Leistungen. 

2.2 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 2 Steuer-
begünstigte Zwecke der Abgabenordnung. 

2.3 Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2.4 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendun-
gen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

2.5 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an 
die Gemeinde Illingen, die es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

3. Grundsätze der Vereinstätigkeit 

3.1 Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis des Vereins 
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Der Verein ver-
tritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz 
sowie der parteipolitischen Neutralität. Extremistischen, ras-
sistischen und fremdenfeindlichen Bestrebungen tritt der Ver-
ein entschieden entgegen. 

3.2 Der Verein fördert die Funktion des Sports als verbindendes 
Element zwischen Nationalitäten, Kulturen, Religionen und 
sozialen Schichten. Er bietet Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen eine sportliche Heimat und tritt allen auftretenden 
Diskriminierungen und Benachteiligungen von Menschen, ins-
besondere wegen ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, 
Religion, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe, sexuellen Orientierung oder Behinderung ent-
schieden entgegen und stellt sich klar gegen alle Ideologien 
von Ungleichheit, insbesondere Rassismus, Homophobie und 
Abwertung von Menschen mit Behinderung. 

3.3 Der Verein, seine Mitglieder sowie seine Beauftragten beken-
nen sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und 
Jugendschutzes und treten für die Integrität, die körperliche 
und seelische Unversehrtheit sowie die Selbstbestimmung der 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. 

4. Erwerb der Mitgliedschaft 

4.1 Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
4.2 Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung 

Ehrenmitglieder auf Lebenszeit ernennen. 
4.3 Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schrift-

licher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden 
soll. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minder-
jährigen, ist der Antrag auch von dem gesetzlichen Vertreter 
zu unterschreiben. Diese verpflichten sich damit zur Zahlung 
des Mitgliedsbeitrags für den beschränkt Geschäftsfähigen.  

4.4 Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach 
freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht 

verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. Es gibt 
keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Verein. 

4.5 Mit der Aufnahme erkennt das neue Mitglied die Vereinssat-
zung und die Vereinsordnungen in der jeweiligen Fassung an. 

5. Mitgliedsbeiträge  

5.1 Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Zur Fi-
nanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finan-
zieller Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben 
werden. 

5.2 Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden 
von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 

5.3 Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur 
Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 

5.4 Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge und Umla-
gen ganz oder teilweise stunden. 

6. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

6.1 Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen 
des Vereins zu benutzen, sowie an den Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen. 

6.2 Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein 
die vom erweiterten Vorstand erlassenen Turnier-, Sport- und 
Hausordnungen zu beachten. 

6.3 Rechtliche Stellung Minderjähriger: 
6.3.1 Kinder bis zum 7. Lebensjahr und andere Personen, die als 

geschäftsunfähig i. S. d. BGB gelten, können ihre Mitglieder-
rechte nicht persönlich ausüben, diese werden durch ihre ge-
setzlichen Vertreter wahrgenommen. 

6.3.2 Kinder und Jugendliche zwischen dem 7. und 18. Lebensjahr 
können die Mitgliedschaft im Verein nur erwerben, wenn die 
gesetzlichen Vertreter in den Mitgliedschaftsvertrag schriftlich 
eingewilligt haben. Sie üben ihre Mitgliederrechte im Verein 
persönlich aus. Ihre gesetzlichen Vertreter sind von deren 
Wahrnehmung ausgeschlossen. 

7. Beendigung der Mitgliedschaft 

7.1 Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung 
von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein. 

7.2 Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere 
Minderjährigen, ist die Austrittserklärung auch von den Eltern 
oder dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der Aus-
tritt kann nur zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden, 
wobei eine Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist. 

7.3 Ein Mitglied kann durch Beschluss des erweiterten Vorstands 
von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zwei-
maliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitglieds-
beiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Die Streichung 
darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der 
zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser 
Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss 
über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. 

7.4 Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen 
des Vereins verletzt, kann es durch Beschluss des erweiterten 
Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied 
a. die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder Interes-

sen des Vereins verletzt und Vereinsziele missachtet; 
b. die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht 

befolgt; 
c. ein unsportliches Verhalten oder einen Verstoß gegen die 

Fair-Play-Regeln vorliegt; 
d. sich vereinsschädigend oder unehrenhaft innerhalb des 

Vereins und in der Öffentlichkeit verhält, insbesondere bei 
Kundgabe extremistischer, rassistischer oder fremden-
feindlicher Gesinnung; 

e. gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes 
verstößt bzw. diese missachtet. 

Vor der Beschlussfassung muss der erweiterte Vorstand dem 
Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stel-
lungnahme geben. Der Beschluss des erweiterten Vorstands 
ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Ge-
gen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitglie-
derversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines 
Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand 
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einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach frist-
gemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederversamm-
lung einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss ent-
scheidet. 

8. Organe des Vereins 
8.1 Organe des Vereins sind der Vorstand, der erweiterte Vor-

stand und die Mitgliederversammlung. 

9. Vorstand 

9.1 Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. 

9.2 Der Verein wird gerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstan-
des vertreten. Die Vertretungsmacht des Vorstands ist in der 
Weise beschränkt, daß zu Rechtsgeschäften mit einem Ge-
schäftswert über € 500,-- die Zustimmung des erweiterten Vor-
stands erforderlich ist. 

10. Zuständigkeit des Vorstands 

10.1 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zu-
ständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Or-
gan des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
a. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 

sowie Aufstellung der Tagesordnung; 
b. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 

und des erweiterten Vorstands; 
c. Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung 

des Jahresberichts; 
d. Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern. 

10.2 In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der 
Vorstand eine Beschlussfassung des erweiterten Vorstands 
herbeiführen. 

11. Wahl und Amtsdauer des Vorstands  

11.1 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die 
Dauer von zwei Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. 
Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitglie-
dern können nur vollständig geschäftsfähige Mitglieder des 
Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitglied-
schaft im Verein endet auch das Amt des Vorstandsmitglieds. 

11.2 Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der 
erweiterte Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausge-
schiedenen einen Nachfolger wählen. 

12. Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

12.1 Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, 
bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, 
einberufen werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche 
soll eingehalten werden. 

12.2 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner 
Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung ent-
scheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, 
bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzen-
den. 

13. Erweiterte Vorstand 

13.1 Der erweiterte Vorstand besteht aus: 
a. den Mitgliedern des Vorstands; 
b. dem Spielleiter; 
c. dem Jugendwart; 
d. dem Pressewart; 
e. dem Webmaster; 
f. dem Gerätewart; 
g. dem Getränkewart. 
Diese werden in gleicher Weise wie die Vorstandsmitglieder 
gewählt. 

13.2 Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
vier Mitglieder, darunter zwei Mitglieder des Vorstands, anwe-
send sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; 
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden 

Vorsitzenden. Für die Sitzungen und Beschlüsse des erweiter-
ten Vorstands gilt 12. der Satzung entsprechend. 

14. Zuständigkeit des erweiterten Vorstands 

14.1 Der erweiterte Vorstand hat die Aufgabe, über wichtige Verein-
sangelegenheiten zu beraten und zu beschließen. 

14.2 Insbesondere ist er für folgende Aufgaben zuständig: 
a. Aufstellung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr; 
b. Beschlußfassung über Rechtsgeschäfte mit einem Ge-

schäftswert über € 500,-- (vgl. 9.2 der Satzung); 
c. Erlass von Turnier-, Sport- und Hausordnungen, die nicht 

Bestandteil der Satzung sind; 
d. Wahl eines Nachfolgers bei vorzeitigem Ausscheiden ei-

nes Vorstandsmitglieds; 
e. Beschlussfassung über die Streichung von Mitgliedern; 
f. Beschlussfassung in sonstigen Angelegenheiten von be-

sonderer Bedeutung auf Antrag des Vorstands. 

15. Mitgliederversammlung 
15.1 Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins 

und findet grundsätzlich als Präsenzversammlung statt. 
15.2 Sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entge-

genstehen, können Mitgliederversammlungen in anderer 
Form auch ohne Anwesenheit der Mitglieder an einem Ver-
sammlungsort, insbesondere im Wege jeder Art von Telekom-
munikation und Datenübertragung, in virtuellen Versammlun-
gen mit audiovisueller Datenübertragung und auch in Kombi-
nation verschiedener Verfahrensarten abgehalten werden. Die 
Entscheidung über das Verfahren trifft der Vorstand. 

15.3 In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 
Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied 
schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für 
jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein Mit-
glied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertre-
ten. 

15.4 Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten 
zuständig: 
a. Genehmigung des vom erweiterten Vorstand aufgestellten 

Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; Entlastung 
des Vorstands; Entgegennahme des Jahresberichts des 
Vorstands. 

b. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge. 
c. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, der 

Mitglieder des erweiterten Vorstands sowie der Kassen-
prüfer. 

d. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über 
die Auflösung des Vereins. 

e. Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Aus-
schliessungsbeschluss des erweiterten Vorstands. 

f. Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

16. Einberufung der Mitgliederversammlung 

16.1 Mindestens einmal im Jahr, soll die ordentliche Mitgliederver-
sammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand, unter Einhal-
tung einer Frist von zwei Wochen, schriftlich oder digital unter 
Angabe der Tagesordnung, einberufen. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegan-
gen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich 
bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung 
setzt der Vorstand fest. 

16.2 Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mit-
gliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung 
der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu 
Beginn der Mitglieder-versammlung die Ergänzung bekannt-
zugeben. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die 
in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die 
Versammlung. 

17. Außerordentliche Mitgliederversammlung 

17.1 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vor-
stand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfor-
dert, oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 
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18. Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

18.1 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei des-
sen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder 
vom Schatzmeister geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwe-
send, bestimmt die Versammlung den Versammlungs-leiter. 
Bei Wahlen kann die Versammlungs-leitung für die Dauer des 
Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem 
Wahlausschuss übertragen werden. 

18.2 Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die 
Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein 
Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies be-
antragt. 

18.3 Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens ein Zehntel sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend ist. 
Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, inner-
halb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit 
der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

18.4 Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Ände-
rung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel, zur 
Auflösung des Vereins eine solche von neun Zehntel der ab-
gegebenen gültigen Stimmen der Mitglieder ab dem vollende-
ten 16. Lebensjahr erforderlich. Eine Änderung des Zwecks 
des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder be-
schlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der Mit-
gliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann nur 
innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt wer-
den. 

18.5 Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als 
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so fin-
det zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stim-
men erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann 
derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher 
Stimmzahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu zie-
hende Los. 

18.6 Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das vom jeweiligen Schriftführer und zwei Vor-
standsmitgliedern zu unterzeichnen ist. 

19. Kassenprüfer 

19.1 Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der volljähri-
gen stimmberechtigten Mitglieder zwei Kassenprüfer für eine 
Amtsdauer von zwei Jahren. 

19.2 Scheidet ein gewählter Kassenprüfer während der Amtszeit 
gleich aus welchem Grund aus, kann der erweiterte Vorstand 
ein anderes Vereinsmitglied für die verbleibende Amtszeit des 
Kassenprüfers bis zur nächsten regulären Wahl berufen. 

19.3 Gewählt werden können nur Mitglieder, die nicht dem Vor-
stand angehören. 

19.4 Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung der Kassen 
und des Belegwesens in sachlicher und rechnerischer Hin-
sicht berechtigt und verpflichtet. 

19.5 Der Prüfungsbericht ist der Mitgliederversammlung vorzule-
gen und zu erläutern. Bei festgestellten Beanstandungen ist 
zuvor der Vorstand zu unterrichten. 

20. Auflösung des Vereins 

20.1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederver-
sammlung mit einer Mehrheit von neun Zehnteln der abgege-
benen gültigen Stimmen beschlossen werden (s.a. 18.4). 

20.2 Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, 
sind der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende ge-
meinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

20.3 Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen 
fällt an die Gemeinde Illingen, die es ausschließlich für ge-
meinnützige, mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

20.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn 
der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder 
seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

21. Inkrafttreten 

21.1 Diese Satzung tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister 
in Kraft.  

Die auf der Gründungsversammlung vom 01.12.1981 konzipierte und am 22.4.1983 geän-

derte, am 14.6.1996 und 19.07.2024 ergänzte Satzung wurde auf der ordentlichen Mitglie-

derversammlung vom 19.07.2024 in dieser vorliegenden Form als neue Vereinssatzung 

beschlossen. 

 

 

 

 

 

 


